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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten vom 16. Dezember 2024 unter TOP 
10, Zahl 817-003/Schie, mit der die Gebühren für die Friedhöfe mit Urnennischen und die 
Aufbahrungshalle der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten ausgeschrieben werden 
(Friedhofsgebührenverordnung 2025)

Gemäß §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt 
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 128/2024, und § 13 der Kärntner Allgemeinen 
Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 
43/2024, in Verbindung mit der Verordnung des Gemeinderates vom 16. Dezember 2024 
(Friedhofsordnung), wird verordnet:

§ 1 Ausschreibung

Für die Bereitstellung, Erhaltung und Benützung der Friedhofsanlagen, Friedhofseinrichtungen, 
Grabstätten, Urnennischen, der Aufbahrungshalle, Leistungen im Bestattungsfall und die 
Grabauflösung werden von der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten Gebühren ausgeschrieben.

§ 2 Gegenstand der Abgabe

(1) Die Gebühren für die Bereitstellung, Erhaltung und Benützung der Friedhofsanlagen, 
Friedhofseinrichtungen, Grabstätten und Urnennischen sind pauschaliert nach der Größe der 
Grabstätte bzw. Urnennische zu entrichten.

(2) Die Gebühren für die Bereitstellung, Erhaltung und Benützung der Aufbahrungshalle sind je 
Aufbahrung zu entrichten.

(3) Die Gebühren für die Leistungen im Bestattungsfall und die Grabauflösung sind pauschaliert zu 
entrichten.
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(4) Die Verordnung gilt für die Friedhöfe und die Aufbahrungshalle Glanhofen der Stadtgemeinde 
Feldkirchen in Kärnten.

§ 3 Höhe der Abgabe

(1) Benützung der Aufbahrungshalle Glanhofen:
je Aufbahrung Euro 250,00

(2) Grabbenützung inkl. Friedhofserhaltung:
a) Nischengrab, Randgrab jährlich 

(2,20 x 2,20 bzw. 2,50 x 2,50 alt) Euro      56,00
b) Halbnischengrab, Halbrandgrab jährlich 

(2,20 x 2,10 bzw. 2,50 x 1,25 alt) Euro      31,00
c) Reihengrab jährlich (2,20 x 2,20 bzw. 2,50x2,50 alt) Euro      19,00
d) Kinderreihengrab jährlich Euro      19,00
e) Gruft jährlich Euro    275,00
f) Urnengrab jährlich (1,00 x 0,80) Euro      25,00
g) Zweierurnennische jährlich Euro      35,00
h) Viererurnennische jährlich Euro      46,00
i) Wehrturmurnennische zweier jährlich Euro      60,00
j) Wehrturmurnennische vierer jährlich Euro      65,00
k) Urnenbeisetzung im Namenlosengrab Euro    250,00
l) Friedeichenbeisetzung St. Ulrich inkl. Namensplakette Euro 1.200,00

(3) Grababräumung und Entsorgung der Kränze und Gestecke:

a) Grababräumung Personaleinsatz pro Stunde Euro      75,00
b) Entsorgungsbeitrag pro Kranz Euro      15,00
c) Entsorgungsbeitrag pro Gesteck Euro      10,00

(4) Platten für Urnennischen:

a) Marmorplatte für Zweierurnennische Euro    200,00
b) Marmorplatte für Viererurnennische Euro    250,00
c) Granitplatte für Wehrturm 2er und 4er Euro    440,00

(5) Grabauflösung:

a) Personal- und Entsorgungspauschale pro Grab Euro    250,00
b) Personal- und Entsorgungspauschale Baulichkeiten Gruft Euro  1.200,00
c) zusätzlich pro Sarg Euro  1.200,00
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§ 4 Abgabenschuldner

Zur Entrichtung der Abgabe ist verpflichtet, wer ein Benützungsrecht an Grabstätten oder 
Urnennischen erwirbt, Friedhofsanlagen, Friedhofseinrichtungen, Grabstätten bzw. Urnennischen 
beziehungsweise die Aufbahrungshalle zur Benützung beansprucht.

§ 5 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

Die Gebühren sind mittels Abgabenbescheid festzusetzen und mit Ablauf eines Monats nach 
Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig. 

§ 6 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2025 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 
18.12.2019, TOP 12, Aktenzahl: 817-002/2019/Schie/Wa, mit der die Gebühren für die 
Friedhöfe mit Urnennischen und die Aufbahrungshalle der Stadtgemeinde Feldkirchen in 
Kärnten ausgeschrieben werden, außer Kraft.

Der Bürgermeister:
Martin Treffner 
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